
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satzung des BDA Preis Bayern 
 
Präambel 
 
Bemerkenswerte Werke zeitgenössischer Architektur und damit das 
erfolgreiche Zusammenwirken von Bauherr und Architekt zeichnet 
der BDA Bayern mit seinem BDA-Preis aus. 
Er soll dazu beitragen, die Qualität des Planens und Bauens als eine 
der wesentlichen Aufgaben des BDA gegenüber Gesellschaft und 
Umwelt in der Öffentlichkeit bewusst zu machen. 
Der Preis wird alle drei Jahre an Bauherren und Architekten 
gemeinsam verliehen. 
 
1 Verfahren 
 
Der Architekturpreis des BDA Bayern kann 
- einem Bauwerk 
- Gebäudegruppen 
- realisierten städtebaulichen Planungen 
verliehen werden. 
 
2 Auslobung 
 
In der Auslobung sind die Teilnahmekriterien und die Kategorien, in 
denen Preise vergeben werden, festgelegt. Sie wird in den BDA- 
Informationen, der Fachpresse und im Internet veröffentlicht. 
 
3 Teilnahme 
 
Jeder Architekt und Bauherr kann Objekte entsprechend Abschnitt 1 
zur Beurteilung einreichen.  
Es müssen Objekte sein, die innerhalb Bayerns realisiert wurden. 
 
Der BDA Bayern kann von sich aus Architekten zur Teilnahme 
auffordern, deren Bauten ihm bemerkenswert erscheinen. 
 
Für jede eingereichte Arbeit wird eine Teilnahmegebühr erhoben. 
Lediglich die Preisträger der aktuellen BDA- Regionalpreise nehmen 
ohne Teilnahmegebühr an dem Verfahren teil. 
 
4 Unterlagen 
 
Die vorzulegenden Unterlagen sollen 
- die Funktion 
- die Konstruktion 
- die Form und Gestalt 
- die städtebauliche Einordnung der Bauten deutlich erkennen 
lassen. 
 
5 Verantwortlichkeiten 
 
Für die Durchführung des Verfahrens ist der Landesvorstand des BDA-
Bayern verantwortlich. 
 
Das gesamte Verfahren wird unter Ausschluss des Rechtsweges 
abgewickelt. Der Auslober haftet für den Verlust und Beschädigung 
der eingereichten Unterlagen nur, wenn ihm das Außerachtlassen der 
üblichen Sorgfalt nachgewiesen wird. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Jury und Wahlverfahren                                                                                
 
Der Landesvorstand benennt die Jury. 
Sie besteht aus 5 Mitgliedern und setzt sich aus vier nicht in Bayern 
ansässigen Architekten und einem Fachjournalisten oder einer 
Kritikerpersönlichkeit zusammen.  
Die Jury legt selbst den Ablauf der Jurysitzung fest. 
 
Die Jury nominiert aus den eingereichten Projekten in jeder Kategorie 
3 Arbeiten, setzt aber keine Rangfolge fest. Sie beurteilt die 
Nominierungen mit einem Text. 
Sie wählt unabhängig davon aus allen Arbeiten den Jurypreis. 
 
Die von der Jury festgelegten Nominierungen und alle weiteren 
Einreichungen werden im Internet präsentiert. 
 
Die Mitglieder des BDA Bayern erhalten in angemessenen Zeitraum 
nach der Juryentscheidung Wahlunterlagen und können in jeder 
Kategorie eine Stimme für die von der Jury festgelegten 
Nominierungen vergeben.   
Die Nominierung mit den meisten Stimmen erhält den BDA Preis in  
der jeweiligen Kategorie. Bei Stimmengleichheit wird der Preis geteilt. 
 
Die Auszählung der abgegebenen Stimmen unter neutraler Aufsicht 
erfolgt nach Einsendeschluss der Wahlscheine.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
7 Preis und Verleihung 
 
Der  Jurypreisträger und die Preisträger der Kategorien werden im 
Verlauf der Preisverleihungsveranstaltung bekannt gegeben.  
 
Der BDA-Preis ist nicht dotiert. 
 
Die Preisverleihung findet im Rahmen  einer öffentlichen 
Veranstaltung des BDA Bayern statt. 
Die Verfasser der Preise erhalten eine Urkunde und die Bauherren eine 
Plakette, die am prämiierten Bauwerk angebracht werden soll.  
 
8 Veröffentlichung 
 
Der BDA Bayern veröffentlicht das Ergebnis des Preisverfahrens in den 
Medien und durch Ausstellungen. Nach Möglichkeit werden bei 
entsprechenden Räumlichkeiten alle eingereichten Arbeiten 
ausgestellt. 
Abhängig von der Finanzierung, wird eine gedruckte Dokumentation 
des Preisergebnisses erstellt. 
 
9 Einverständniserklärung 
 
Der Verfasser einer eingereichten Arbeit erklärt sich mit dem  
Inhalt der Satzung und ihrer Bestimmungen einverstanden. 
 
Er versichert außerdem, das uneingeschränkte Urheberrecht an den 
eingereichten Arbeiten zu haben.  
Er stellt das Veröffentlichungsrecht der von ihm eingereichten Bilder 
und Planunterlagen für die oben genannten Zwecke unentgeltlich 
zur Verfügung. 
 


